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Herrn 

TI -260$ der Beilagen zu den StenoJraphischen Protokollen 
des Nationalrates XVlll. Gesclzgebungsperiode 

Republik Österreich 
•• SM .............. . --= . .otW •• ,...-.,......tC~"";'l 
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Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Wien, am 4. Juli 1991 
GZ.: lO.lOl/290-XI/A/la/91 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 10'1.3 lAB 

1991 -07- 05 

zu 1160 lJ 

Parlament 
1017 Wie n 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

1160/J betreffend DurchfUhrungsmodalitäten des Ausschreibungsge­

setzes, welche die Abgeordneten Tychtl, Gradwohl, Huber und Ge­

nOssen am 28. Mai 1991 an mich richteten, stelle ich fest: 

Punkt 1 und 2 der Anfrage: 

Wie ist es zu erklären, daß der Bürgermeister der Gemeinde Un­

terland (nicht Bediensteter der BGV) einem möglichen Bewerber die 

beiliegende Kopie mit den exakten Fragen aushändigen konnte? 

Wer könnte für die Weitergabe der Prüfungsunterlagen, welche die 

Prüfungs fragen beinhalten, in Frage kommen? 

Antwort: 

Im Bereich der Bundesgebäudeverwaltung 11 Graz sind - so wie auch 

in den anderen Dienststellen des Bundesministeriums für wirt-
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schaftliehe Angelegenheiten - strenge Vorsorgen zur vertraulichen 

Behandlung der Testunterlagen für die Durchführung der Eignungs­

prüfung getroffen worden. 

So haben bei der BGV 11 Graz nur der Dienststellenleiter, der 

Leiter der Personalabteilung und dessen Stellvertreter Zugang zu 

den Unterlagen. 

Grundsätzlich sind Testunterlagen bundesweit einem bestimmten, 

begrenzten Personehkreis zugänglich. Mir liegen aber keine In­

formationen vor, wie im konkreten Fall diese Testunterlagen an 

Unbefugte gelang-t sind. 

Punkt 3 und 4 der Anfrage: 

Wieviele Bewerber wurden aufgrund einer derartigen Vorgangsweise 

bisher eingestellt? 

Werden diese Bewerber aufgrund dieser nunmehr vorliegenden In­
formation zu einem neuerlichen, gesetzeskonformen Test eingela­

den? 

Antwort: 

Sei t Inkrafttre-ten des Ausschreibungsgesetzes hat die BGV 11 Graz 

neun Planstellen nachbesetzt, bei denen im Rahmen der Eignungs­

prüfung der Gegenstand "Allgemeine Unfallverhütung" Tes-tinhalt 

war. Mir liegen keine Hinweise vor, daß bei diesen Aufnahmever­

fahren den Bewerbern von dritter Seite Prüfungsunterlagen zu­

gänglich gemacht worden sind. 

Nachdem im Verlauf der Eignungsprüfung am 30. April 1991 bekannt 

wurde, daß eingeladenen Bewerbern Prüfungsunterlagen schon vor 
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Testbeginn zugänglich gemacht worden sind, wurde von einer Aus­

wertung des Testergebnisses Abstand genommen und die Verwaltungs­

akademie ersucht, geänderte Testunterlagen für eine neuerliche 

Durchführung dieses Tests wie auch für die Abhaltung zukünftiger 

Tests zur Verfügung zu stellen. 
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